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(2) Die Art der Chargen-Kennzeichnung richtet sich 
nach den vom Ministerium für Gesundheitswesen er
lassenen Richtlinien.*

§ 2
Die Chargen-Nummer 1st auf dem Etikett des die 

Arzneifertigware enthaltenden Gefäßes anzugeben. Bei 
Ampullen ist die Chargen-Nummer auf dem Umkarton 
und auf den Ampullen, wenn die Größe der Ampullen 
eine derartige zusätzliche Beschriftung ermöglicht, an
zugeben.

§ 3
Arzneifertigwaren, für die eine Kennzeichnung ge

mäß § 1 nicht erforderlich ist, werden vom Ministerium 
für Gesundheitswesen bestimmt.

§ 4
Diese Durchführungsbestimmung tritt am 1. Januar 

1956 in Kraft.
Berlin, den 21. November 1955

Ministerium für Gesundheitswesen
S t e i d l e
Minister

* Die Richtlinien sind in der Fachzeitschrift „Die Phar
mazie“, Heft 11, IX. Jahrgang, Nov, 84 S. 948, VEB Verlag 
Volk und Gesundheit, abgedruckt.

Anordnung
über die Regelung der Arbeitszeit zu Weihnachten 
und zu Neujahr in einschichtig arbeitenden Betrie

ben, die Back- und Konditorware herstellen.

Vom 15. Dezember 1955

Auf Grund des § 49 Abs. 4 der Verordnung vom
25. Oktober 1951 zum Schutze der Arbeitskraft (GBl. 
S. 957) wird für einschichtig arbeitende Betriebe, die 
Back- und Konditorware herstellen, zur Befriedigung 
des dringenden Bedarfes der Bevölkerung folgende

allgemeine Ausnahme von der gesetzlichen Arbeitszeit
regelung zugelassen:

§ 1
Arbeiter und Angestellte außer Lehrlinge und 

Jugendliche dürfen an Sonntagen in dem Zeitraum 
vom 15. bis einschließlich 31. Dezember wie an Werk
tagen beschäftigt werden.

§ 2
(1) Die Arbeitszeit darf an 6 Werktagen vor dem

24. Dezember für Erwachsene bis auf 10 Stunden täg
lich verlängert werden.

(2) Die Arbeitszeit für Lehrlinge und Jugendliche 
über 16 Jahre darf an diesen Tagen bis auf 8 Stunden 
täglich und 48 Stunden wöchentlich verlängert werden.

§ 3
Für die geleisteten Überstunden und für die Sonn

tagsarbeit sind Zuschläge nach den §§ 3 und 6 der Ver
ordnung vom 20. Mai 1952 über die Wahrung der Rechte 
der Werktätigen und über die Regelung der Entlohr 
nung der Arbeiter und Angestellten (GBl. S. 377) zu 
zahlen.

§ 4
Die Beschränkung der Gesamtzahl an Überstunden 

auf 120 im Jahr gemäß § 20 der Zweiten Durchfüh
rungsbestimmung vom 14. April 1954 zur Verordnung 
über die weitere Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Arbeiter und der Rechte der 
Gewerkschaften (GBl. S. 441) wird hierdurch nicht auf
gehoben. ■

§ 5
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.
Berlin, den 15. Dezember 1955

Ministerium für Arbeit und Berufsausbildung
M a c h e r

Minister

Hinweis auf Verkündungen 
im Gesetzblatt Teil II der Deutschen Demokratischen Republik
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